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ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs beziehungsweise des Gemischs und des Unternehmens
1.1. Produktidentifikator
Produktform : Gemisch
Produktname : DM Cid Ultra
Produktcode : I13
1.2. Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen abgeraten wird
1.2.1. Relevante identifizierte Verwendungen
Hauptverwendungskategorie : Industrielle Verwendung,Gewerbliche Nutzung
Verwendung des Stoffs/des Gemischs : Weitergehende Informationen sind dem "Technischen Produktdatenblatt" zu entnehmen

1.2.2. Verwendungen, von denen abgeraten wird
Keine weiteren Informationen verfügbar
1.3. Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt

1.4. Notrufnummer
Land Organisation/Firma Anschrift Notrufnummer Anmerkung
Belgium Centre Anti-

Poisons/Antigifcentrum
c/o Hôpital Central de la Base 
- Reine Astrid

Rue Bruyn
B -1120 Brussels

+32 70 245 245

Germany Giftnotruf der Charité
Universitätsmedizin Berlin

Hindenburgdamm 30
D-12203 Berlin

+4930 30686700

Österreich Vergiftungsinformationszentra
le

Stubenring 6
1010 Wien

+43 1 406 43 43

Switzerland Schweizerisches 
Toxicologisches 
Informationszentrum STIZ

Freiestrasse 16
Postfach CH-8032 Zurich

+41 44 251 51 51 
(International) 145 (National)

ABSCHNITT 2: Mögliche Gefahren
2.1. Einstufung des Stoffs oder Gemischs
Einstufung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP] Gemische/Stoffe: SDB EU 2015: Gemäß Vorschrift (EU) 2015/830 (Anhang II der 

REACH-Verordnung)
Verätzung/Reizung der Haut, Kategorie 1A H314 
Schwere Augenschädigung/Augenreizung, Kategorie 1 H318 
Chronisch gewässergefährdend, Kategorie 2 H411 
Volltext der Gefahrenhinweise: Siehe Abschnitt 16

Schädliche physikalisch-chemische Wirkungen sowie schädliche Wirkungen auf die menschliche Gesundheit und die Umwelt
Keine weiteren Informationen verfügbar
2.2. Kennzeichnungselemente
Kennzeichnung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]Zusätzliche KennzeichnungZusätzlich anzugebende Einstufung(en)

Gefahrenpiktogramme (CLP) :

GHS05 GHS09
Signalwort (CLP) : Gefahr
Gefährliche Inhaltsstoffe : Natriumhydroxid
Gefahrenhinweise (CLP) : H314 - Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.

H411 - Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

CID LINES NV
Waterpoortstraat, 2
B-8900 Ieper - Belgique
T + 32 57 21 78 77 - F +32 57 21 78 79
sds@cidlines.com - http://www.cidlines.com

mailto:sds@cidlines.com
http://www.cidlines.com/
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Sicherheitshinweise (CLP) : P260 - Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
P273 - Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
P280 - Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
P301+P330+P331 - BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen 
herbeiführen.
P304+P340 - BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte 
Atmung sorgen.
P305+P351+P338 - BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit 
Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter 
spülen.
P310 - Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/… anrufen.
P321 - Sonderbehandlung (siehe Information auf diesem Etikett).
P363 - Kontaminierte Kleidung vor erneutem Tragen waschen.
P405 - Unter Verschluss aufbewahren.
P501 - Inhalt/Behälter einer Sammelstelle für gefährliche Abfälle oder Sonderabfälle 
zuführen.
P303+P361+P353 - BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle 
kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.

2.3. Sonstige Gefahren
Dieser Stoff/Gemisch erfüllt nicht die PBT-Kriterien der REACH-Verordnung, Annex XIII.
Dieser Stoff/Gemisch erfüllt nicht die vPvB-Kriterien der REACH-Verordnung, Annex XIII.

ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen
3.1. Stoffe
Nicht anwendbar
3.2. Gemische

Name Produktidentifikator % Einstufung gemäß 
Verordnung (EG) Nr. 
1272/2008 [CLP]

Natriumhydroxid (CAS-Nr.) 1310-73-2
(EG-Nr.) 215-185-5
(EG Index-Nr.) 11-002-00-6
(REACH-Nr) 01-2119457892-27

5 - 15 Met. Corr. 1, H290
Skin Corr. 1A, H314
Eye Dam. 1, H318

N-(3-aminopropyl)-N-dodecylpropane-1,3-diamine (CAS-Nr.) 2372-82-9
(EG-Nr.) 219-145-8
(REACH-Nr) 01-2119980592-29

<= 1 Acute Tox. 3 (Oral), H301
Skin Corr. 1A, H314
STOT RE 2, H373
Aquatic Acute 1, H400
Aquatic Chronic 1, H410

Wortlaut der H-Sätze: siehe unter Abschnitt 16

ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-Maßnahmen
4.1. Beschreibung der Erste-Hilfe-Maßnahmen
Erste-Hilfe-Maßnahmen nach Einatmen : Einatmen von Frischluft gewährleisten. Betroffene Person ausruhen lassen. Sofort einen 

Arzt aufsuchen.
Erste-Hilfe-Maßnahmen nach Hautkontakt : In Mitleidenschaft gezogene Kleidung ablegen und alle betroffenen Hautpartien mit milder 

Seife und Wasser abwaschen, mit warmem Wasser nachspülen. Ärztliche Hilfe holen.
Erste-Hilfe-Maßnahmen nach Augenkontakt : Sofort mit viel Wasser ausspülen. Sofort einen Arzt aufsuchen.
Erste-Hilfe-Maßnahmen nach Verschlucken : Mund ausspülen. Wegen der schädigenden Nebenwirkungen kein Erbrechen herbeifuhren. 

Nach Krankenhaus senden.
4.2. Wichtigste akute und verzögert auftretende Symptome und Wirkungen
Symptome/Wirkungen nach Einatmen : Atembeschwerde. Husten. Wundhals.
Symptome/Wirkungen nach Hautkontakt : Rötung, Schmerz. Verursacht Verätzungen.
Symptome/Wirkungen nach Augenkontakt : Rötung, Schmerz. Unscharfer Anblick. Tränen. Gefahr ernster Augenschäden.
Symptome/Wirkungen nach Verschlucken : Brennen. Husten. Krämpfe. Kann Verbrennungen oder Reizung der Schleimhäute in Mund, 

Hals und Verdauungstrakt hervorrufen. Das Verschlucken einer kleinen Menge diesen 
Materials hat schwere Gesundheitsschäden zur Folge. Darf nicht mit Lebensmitteln in 
Kontakt kommen, noch eingenommen werden.

4.3. Hinweise auf ärztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung
Bei Unfall oder Unwohlsein sofort Arzt hinzuziehen (wenn möglich, dieses Etikett vorzeigen).

ABSCHNITT 5: Maßnahmen zur Brandbekämpfung
5.1. Löschmittel
Geeignete Löschmittel : Sprühwasser. Schaum. Trockenlöschpulver. Kohlendioxid.
5.2. Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren
Brandgefahr : Nicht entzündlich.
Explosionsgefahr : Bei normaler Verwendung besteht keines Brand-/ Explosionsgefahr.
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Reaktivität im Brandfall : Die thermische Zersetzung verursacht : Ätzende Dämpfe.
5.3. Hinweise für die Brandbekämpfung
Brandschutzvorkehrungen : Vorsicht beim Bekämpfen von chemischen Feuer. Brandabschnitt nicht ohne ausreichende 

Schutzausrüstung, einschließlich Atemschutz betreten. Schwer 
entflammbare/flammhemmende Kleidung tragen. Hitzebeständige Handschuhe.

Löschanweisungen : Zur Kühlung exponierter Behälter Wassersprühstrahl oder -nebel benutzen.
Schutz bei der Brandbekämpfung : Geeignete Schutzkleidung tragen.

ABSCHNITT 6: Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung
6.1. Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen, Schutzausrüstungen und in Notfällen anzuwendende Verfahren
Allgemeine Maßnahmen : Das verschüttete Material sollte von geschultem Reinigungspersonal, das mit 

ausreichendem Atem- und Augenschutz ausgerüstet ist, beseitigt werden.

6.1.1. Nicht für Notfälle geschultes Personal
Keine weiteren Informationen verfügbar

6.1.2. Einsatzkräfte
Keine weiteren Informationen verfügbar
6.2. Umweltschutzmaßnahmen
Eindringen in Kanalisation und öffentliche Gewässer verhindern. Falls das Produkt in die Kanalisation oder öffentliche Gewässer gelangt, sind die 
Behörden zu benachrichtigen.
6.3. Methoden und Material für Rückhaltung und Reinigung
Zur Rückhaltung : Material sammeln und in einen bereitgestellten Kontainer legen.
6.4. Verweis auf andere Abschnitte
Keine weiteren Informationen verfügbar

ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung
7.1. Schutzmaßnahmen zur sicheren Handhabung
Schutzmaßnahmen zur sicheren Handhabung : Berührung mit den Augen und der Haut vermeiden. Persönliche Schutzausrüstung tragen. 

Dampf/Aerosol nicht einatmen. Prozessbereich mit guter Be- und Entlüftung ausstatten um 
die Bildung von Dämpfen zu vermeiden.

Hygienemaßnahmen : Vorm Essen, Trinken, Rauchen und beim Verlassen des Arbeitsplatzes die Hände und 
andere entblößte Stellen mit milder Seife und Wasser waschen. Produkte handhaben 
indem gute Industriehygiene und Sicherheitsmaßnahmen beobachtet werden.

7.2. Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Berücksichtigung von Unverträglichkeiten
Lagerbedingungen : Nur im Originalbehälter an einem kühlen, gut gelüfteten Ort aufbewahren. Behälter 

verschlossen halten, wenn dieser nicht in Gebrauch ist. Nicht in rostbarem Metall lagern.
Lagertemperatur : < 50 °C
7.3. Spezifische Endanwendungen
Keine weiteren Informationen verfügbar

ABSCHNITT 8: Begrenzung und Überwachung der Exposition/persönliche Schutzausrüstungen
8.1. Zu überwachende Parameter
N-(3-aminopropyl)-N-dodecylpropane-1,3-diamine (2372-82-9)
Deutschland TRGS 900 Lokale Bezeichnung N-(3-Aminopropyl)-N-dodecylpropan-1,3-diamin

Deutschland TRGS 900 Arbeitsplatzgrenzwert (mg/m³) 0,05 mg/m³ (E)

Deutschland TRGS 900 Spitzenbegrenzung 8(II)

Deutschland TRGS 900 Anmerkung DFG;Y

Deutschland TRGS 900 Rechtlicher Bezug TRGS900

Deutschland TRGS 910 Akzeptanzkonzentration Hinweise

Natriumhydroxid (1310-73-2)
Österreich MAK (mg/m³) 2 mg/m³ (einatembare Fraktion)

Österreich MAK Kurzzeitwert (mg/m³) 4 mg/m³ max. 8x5 min./Schicht (einatembare Fraktion) 
(gemessen als Momentanwert)

Belgien Lokale Bezeichnung Sodium (hydroxyde de) # Natriumhydroxide

Belgien Grenzwert (mg/m³) 2 mg/m³
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Natriumhydroxid (1310-73-2)
Belgien Anmerkung (BE) M: la mention “M” indique que lors d’une exposition 

supérieure à la valeur limite, des irritations apparaissent 
ou un danger d’intoxication aiguë existe. Le procédé de 
travail doit être conçu de telle façon que l’exposition ne 
dépasse jamais la valeur limite. Lors des mesurages, la 
période d’échantillonnage doit être aussi courte que 
possible afin de pouvoir effectuer des mesurages 
fiables. Le résultat des mesurages est calculé en 
fonction de la période d’échantillonnage. # M: de 
vermelding “M” duidt aan dat bij de blootstelling boven 
de grenswaarde irritatie optreedt of er gevaar bestaat 
voor acute vergiftiging. Het werkprocédé moet zo zijn 
ontworpen dat de blootstelling de grenswaarde nooit 
overschrijdt. Bij een controle geldt dat de bemonsterde 
periode zo kort mogelijk moet zijn om een betrouwbare 
meting te kunnen verrichten. Het meetresultaat wordt 
dan gerelateerd aan de beschouwde periode.

Belgien Rechtlicher Bezug Koninklijk besluit/Arrêté royal 02/09/2018

Deutschland TRGS 910 Akzeptanzkonzentration Hinweise

Schweiz MAK (mg/m³) 2 mg/m³

Schweiz KZGW (mg/m³) 2 mg/m³

Natriumhydroxid (1310-73-2)
DNEL/DMEL (Arbeitnehmer)

Langzeit - lokale Wirkung, inhalativ 1 mg/m³

DNEL/DMEL (Allgemeinbevölkerung)

Langzeit - lokale Wirkung, inhalativ 1 mg/m³

8.2. Begrenzung und Überwachung der Exposition
Persönliche Schutzausrüstung:
Dichtschließende Schutzbrille. Schutzanzug. Handschuhe. Gesichtsschutz. Bei unzureichender Lüftung: Atemschutzgerät anlegen.

Materialien für Schutzkleidung:

Bedingung Material Norm

geben gute Beständigkeit: EN14605:2005+A1:2009
 

Handschutz:

Chemikalienschutzhandschuhe aus PVC (nach EN 374 oder vergleichbarer EN)

Typ Material Permeation Dicke (mm) Penetration Norm

Wiederverwendbare 
Handschuhe

Polyvinylchlorid (PVC) 6 (> 480 Minuten) 0.5 2 (< 1.5) EN ISO 374

Augenschutz:

Ein Augenschutz mit Chemiespritzschutzbrille und Gesichtsschirm muß getragen werden, wenn die Möglichkeit des Augenkontaktes durch 
Spritzen flüssiger oder Schwebepartikel besteht. Einsatzgebiet: B. mechanische Festigkeit: 3

Typ Verwendung Kennzeichnungen Norm

Sicherheitsschutzbrille, 
Sicherheitsbrille

Tröpfchen Klar, Kunststoff EN 166

Haut- und Körperschutz:

Wenn wiederholte Hautkontakt oder Ansteckung der Kleidung zu erwarten ist, sollte Schutzkleidung getragen werden.

Typ Norm

EN14605:2005+A1:2009
 

Atemschutz:

Gerät Filtertyp Bedingung Norm

Vollmaske Filter type BE/P2 Langzeitexposition EN 132
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Persönliche Schutzausrüstung - Symbol(e):

    
Sonstige Angaben:
Bei der Arbeit nicht essen, trinken, rauchen. Für örtliche Absaugung oder allgemeine Raumentlüftung sorgen. Augen-Notduschen und 
Rettungsduschen sollten in unmittelbarer Nähe einer möglichen Exposition verfügbar sein.

ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften
9.1. Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften
Aggregatzustand : Flüssigkeit
Farbe : Hell. Gelb.
Geruch : Keine Daten verfügbar
Geruchsschwelle : Keine Daten verfügbar
pH-Wert : ca 12,5 (1%)
Relative Verdampfungsgeschwindigkeit 
(Butylacetat=1)

: Keine Daten verfügbar

Schmelzpunkt : Keine Daten verfügbar
Gefrierpunkt : Keine Daten verfügbar
Siedepunkt : Keine Daten verfügbar
Flammpunkt : Keine Daten verfügbar
Selbstentzündungstemperatur : Keine Daten verfügbar
Zersetzungstemperatur : Keine Daten verfügbar
Entzündbarkeit (fest, gasförmig) : Keine Daten verfügbar
Dampfdruck : Keine Daten verfügbar
Relative Dampfdichte bei 20 °C : Keine Daten verfügbar
Relative Dichte : Keine Daten verfügbar
Dichte : ≈ 1,15 kg/L
Löslichkeit : Keine Daten verfügbar
Log Pow : Keine Daten verfügbar
Viskosität, kinematisch : Keine Daten verfügbar
Viskosität, dynamisch : Keine Daten verfügbar
Explosive Eigenschaften : Keine Daten verfügbar
Brandfördernde Eigenschaften : Keine Daten verfügbar
Explosionsgrenzen : Keine Daten verfügbar
9.2. Sonstige Angaben
Keine weiteren Informationen verfügbar

ABSCHNITT 10: Stabilität und Reaktivität
10.1. Reaktivität
Keine weiteren Informationen verfügbar
10.2. Chemische Stabilität
Das Produkt ist bei üblichen  Handhabungs- und Lagerbedingungen stabil.
10.3. Möglichkeit gefährlicher Reaktionen
Entwickelt bei Berührung mit Säure giftige Gase. Reagiert mit (manchen) Säuren.
10.4. Zu vermeidende Bedingungen
Keine weiteren Informationen verfügbar
10.5. Unverträgliche Materialien
Keine weiteren Informationen verfügbar
10.6. Gefährliche Zersetzungsprodukte
Die thermische Zersetzung verursacht : Ätzende Dämpfe.

ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben
11.1. Angaben zu toxikologischen Wirkungen
Akute Toxizität (Oral) : Nicht eingestuft
Akute Toxizität (Dermal) : Nicht eingestuft
Akute Toxizität (inhalativ) : Nicht eingestuft
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N-(3-aminopropyl)-N-dodecylpropane-1,3-diamine (2372-82-9)
LD50 oral Ratte 261 mg/kg

Ätz-/Reizwirkung auf die Haut : Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
pH-Wert: ca 12,5 (1%)

Schwere Augenschädigung/-reizung : Verursacht schwere Augenschäden.
pH-Wert: ca 12,5 (1%)

Sensibilisierung der Atemwege/Haut : Nicht eingestuft
Keimzell-Mutagenität : Nicht eingestuft
Karzinogenität : Nicht eingestuft

Reproduktionstoxizität : Nicht eingestuft

Spezifische Zielorgan-Toxizität bei einmaliger 
Exposition

: Nicht eingestuft

Spezifische Zielorgan-Toxizität bei wiederholter 
Exposition

: Nicht eingestuft

Aspirationsgefahr : Nicht eingestuft

ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben
12.1. Toxizität
Ökologie - Allgemein : Das in dieser Zubereitung enthaltene Tensid erfüllt die Bedingungen der biologischen 

Abbaubarkeit wie sie in der Verordnung (EG) Nr. 648/2004 über Detergenzien festgelegt 
sind.

Gewässergefährdend, kurzfristige (akut) : Nicht eingestuft
Gewässergefährdend, langfristige (chronisch) : Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

12.2. Persistenz und Abbaubarkeit
Keine weiteren Informationen verfügbar
12.3. Bioakkumulationspotenzial
N-(3-aminopropyl)-N-dodecylpropane-1,3-diamine (2372-82-9)
Log Kow 0,34 20°C

12.4. Mobilität im Boden
Keine weiteren Informationen verfügbar
12.5. Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung
DM Cid Ultra 
Dieser Stoff/Gemisch erfüllt nicht die PBT-Kriterien der REACH-Verordnung, Annex XIII.

Dieser Stoff/Gemisch erfüllt nicht die vPvB-Kriterien der REACH-Verordnung, Annex XIII.

12.6. Andere schädliche Wirkungen
Keine weiteren Informationen verfügbar

ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung
13.1. Verfahren der Abfallbehandlung
Örtliche Vorschriften (Abfall) : Entsorgung gemäß den örtlichen bzw. nationalen Sicherheitsvorschriften.

ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport
Entsprechend den Anforderungen von ADR / RID / IMDG / IATA / ADN
14.1. UN-Nummer
UN-Nr. (ADR) : UN 3266
UN-Nr. (IMDG) : UN 3266
UN-Nr. (IATA) : UN 3266
UN-Nr. (ADN) : UN 3266
UN-Nr. (RID) : UN 3266
14.2. Ordnungsgemäße UN-Versandbezeichnung
Offizielle Benennung für die Beförderung (ADR) : ÄTZENDER BASISCHER ANORGANISCHER FLÜSSIGER STOFF, N.A.G. 

(Natriumhydroxid)
Offizielle Benennung für die Beförderung (IMDG) : CORROSIVE LIQUID, BASIC, INORGANIC, N.O.S. (Sodium hydroxide)
Offizielle Benennung für die Beförderung (IATA) : ÄTZENDER BASISCHER ANORGANISCHER FLÜSSIGER STOFF, N.A.G. 

(Natriumhydroxid)
Offizielle Benennung für die Beförderung (ADN) : ÄTZENDER BASISCHER ANORGANISCHER FLÜSSIGER STOFF, N.A.G. 

(Natriumhydroxid)
Offizielle Benennung für die Beförderung (RID) : ÄTZENDER BASISCHER ANORGANISCHER FLÜSSIGER STOFF, N.A.G. 

(Natriumhydroxid)
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Eintragung in das Beförderungspapier (ADR) : UN 3266 ÄTZENDER BASISCHER ANORGANISCHER FLÜSSIGER STOFF, N.A.G. 
(Natriumhydroxid), 8, III, (E), UMWELTGEFÄHRDEND

Eintragung in das Beförderungspapier (IMDG) : UN 3266 CORROSIVE LIQUID, BASIC, INORGANIC, N.O.S. (Sodium hydroxide), 8, III, 
MARINE POLLUTANT/ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS

Eintragung in das Beförderungspapier (IATA) : UN 3266 ÄTZENDER BASISCHER ANORGANISCHER FLÜSSIGER STOFF, N.A.G. 
(Natriumhydroxid), 8, III, UMWELTGEFÄHRDEND

Eintragung in das Beförderungspapier (ADN) : UN 3266 ÄTZENDER BASISCHER ANORGANISCHER FLÜSSIGER STOFF, N.A.G. 
(Natriumhydroxid), 8, III, UMWELTGEFÄHRDEND

Eintragung in das Beförderungspapier (RID) : UN 3266 ÄTZENDER BASISCHER ANORGANISCHER FLÜSSIGER STOFF, N.A.G. 
(Natriumhydroxid), 8, III, UMWELTGEFÄHRDEND

14.3. Transportgefahrenklassen
ADR
Transportgefahrenklassen (ADR) : 8
Gefahrzettel (ADR) : 8 

:

IMDG
Transportgefahrenklassen (IMDG) : 8
Gefahrzettel (IMDG) : 8 

:

 
IATA
Transportgefahrenklassen (IATA) : 8
Gefahrzettel (IATA) : 8

:

ADN
Transportgefahrenklassen (ADN) : 8
Gefahrzettel (ADN) : 8 

:

RID
Transportgefahrenklassen (RID) : 8
Gefahrzettel (RID) : 8 

:

14.4. Verpackungsgruppe
Verpackungsgruppe (ADR) : III
Verpackungsgruppe (IMDG) : III
Verpackungsgruppe (IATA) : III
Verpackungsgruppe (ADN) : III
Verpackungsgruppe (RID) : III
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14.5. Umweltgefahren
Umweltgefährlich : Ja
Meeresschadstoff : Ja
Sonstige Angaben : Sofern ohne Risiko möglich, auch kleinere ausgelaufene oder verschüttete Mengen sofort 

beseitigen
14.6. Besondere Vorsichtsmaßnahmen für den Verwender
Spezielle Transportmaßnahmen : Der Fahrer soll im Falle eines Brandes der Ladung keine Maßnahmen nehmen, Kein 

offenes Feuer. Rauchverbot, Unbeteiligte vom Gefahrenbereich fernhalten, SOFORT 
FEUERWEHR UND POLIZEI BENACHRICHTINGEN.

Landtransport
Klassifizierungscode (ADR) : C5 
Sondervorschriften (ADR) : 274
Begrenzte Mengen (ADR) : 5L
Freigestellte Mengen (ADR) : E1
Verpackungsanweisungen (ADR) : P001, IBC03, LP01, R001
Sondervorschriften für die Zusammenpackung 
(ADR)

: MP19 

Anweisungen für ortsbewegliche Tanks und 
Schüttgut-Container (ADR)

: T7

Sondervorschriften für ortsbewegliche Tanks und 
Schüttgut-Container (ADR)

: TP1, TP28

Tankcodierung (ADR) : L4BN
Fahrzeug für die Beförderung in Tanks : AT
Beförderungskategorie (ADR) : 3
Sondervorschriften für die Beförderung - 
Versandstücke (ADR)

: V12

Nummer zur Kennzeichnung der Gefahr 
(Kemlerzahl)

: 80 

Orangefarbene Tafeln :

Tunnelbeschränkungscode (ADR) : E 

Seeschiffstransport
Sonderbestimmung (IMDG) : 223, 274
Begrenzte Mengen (IMDG) : 5 L
Freigestellte Mengen (IMDG) : E1
Verpackungsanweisungen  (IMDG) : P001, LP01
IBC-Verpackungsanweisungen (IMDG) : IBC03 
Tankanweisungen (IMDG) : T7 
Besondere Bestimmungen für Tanks (IMDG) : TP1, TP28 
EmS-Nr. (Brand) : F-A
EmS-Nr. (Unbeabsichtigte Freisetzung) : S-B
Staukategorie (IMDG) : A
Stauung und Handhabung (IMDG) : SW2
Trennung (IMDG) : SG35

Lufttransport
PCA freigestellte Mengen (IATA) : E1
PCA begrenzte Mengen (IATA) : Y841
PCA begrenzte max. Nettomenge (IATA) : 1L 
PCA Verpackungsvorschriften (IATA) : 852
Max. PCA Nettomenge (IATA) : 5L
CAO Verpackungsvorschriften (IATA) : 856
Max. CAO Nettomenge (IATA) : 60L
Sonderbestimmung (IATA) : A3
ERG-Code (IATA) : 8L

Binnenschiffstransport
Klassifizierungscode (ADN) : C5 
Sondervorschriften (ADN) : 274
Begrenzte Mengen (ADN) : 5 L
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Freigestellte Mengen (ADN) : E1
Beförderung zugelassen (ADN) : T
Ausrüstung erforderlich (ADN) : PP, EP
Anzahl der blauen Kegel/Lichter (ADN) : 0

Bahntransport
Klassifizierungscode (RID) : C5 
Sonderbestimmung (RID) : 274
Begrenzte Mengen (RID) : 5L
Freigestellte Mengen (RID) : E1
Verpackungsanweisungen  (RID) : P001, IBC03, LP01, R001
Sondervorschriften für die Zusammenpackung 
(RID)

: MP19 

Anweisungen für Tankfahrzeuge und 
Schüttgutcontainer (RID)

: T7 

Besondere Bestimmungen für Tankfahrzeuge und 
Schüttgutcontainer (RID)

: TP1, TP28 

Tankcodierungen für RID-Tanks (RID) : L4BN
Beförderungskategorie (RID) : 3
Besondere Beförderungsbestimmungen  - Pakete 
(RID)

: W12

Expressgut (RID) : CE8
Nummer zur Kennzeichnung der Gefahr (RID) : 80
14.7. Massengutbeförderung gemäß Anhang II des MARPOL-Übereinkommens und gemäß IBC-Code
Nicht anwendbar

ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften
15.1. Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften für den Stoff oder das 

Gemisch
15.1.1. EU-Verordnungen

Enthält keinen Stoff, der den Beschränkungen von Anhang XVII der REACH-Verordnung unterliegt
Enthält keinen REACH-Kandidatenstoff
Enthält keinen in REACH-Anhang  XIV gelisteten Stoff
Enthält keine Stoffe, die der Verordnung (EU) 649/2012 DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES vom 4. Juli 2012 über die Aus- 
und Einfuhr gefährlicher Chemikalien unterliegen.
Enthält keine Stoffe, die der Verordnung (EU) Nr. 2019/1021 des europäischen Parlaments und des Rates vom 20. Juni 2019 über persistente 
organische Schadstoffe unterliegen

 
Sonstige Vorschriften, Beschränkungen und 
Verbotsverordnungen

: Alle nationalen/örtlichen Vorschriften beachten. PIC EU-Verordnung (649/2012) - Aus- und 
Einfuhr gefährlicher Chemikalien. Artikel 17 - Absatz 1 - Für zur Ausfuhr bestimmte 
Chemikalien gelten die in der Verordnung (EG) Nr. 1107/2009, der Richtlinie 98/8 / EG und 
der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 festgelegten oder gemäß der Verordnung (EG) Nr 
andere einschlägige Rechtsvorschriften der Union.

15.1.2. Nationale Vorschriften

Deutschland
Verweis auf AwSV : Wassergefährdungsklasse (WGK) 1, Schwach wassergefährdend (Einstufung nach AwSV, 

Anlage 1)
Störfall-Verordnung - 12. BImSchV : Unterliegt nicht der 12. BImSchV (Bundes-Immissionsschutzverordnung) (Störfall-

Verordnung)

15.2. Stoffsicherheitsbeurteilung
Keine weiteren Informationen verfügbar
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ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben
Sonstige Angaben : Die in diesem Sicherheitsdatenblatt enthaltenen Informationen sind nach bestem Wissen unseren 

Erkenntnissen und während wir uns bemühen, die Informationen aktuell und richtig nach dem Stand der 
Technik zu halten, wir machen keine Zusicherungen oder Gewährleistungen jeglicher Art, weder 
ausdrücklich noch stillschweigend, für die Vollständigkeit, Genauigkeit, Zuverlässigkeit oder Eignung in 
Bezug auf die in diesem Merkblatt enthaltenen Informationen. Jegliches Vertrauen auf diese Informationen 
ist daher strikt auf eigene Gefahr. In keinem Fall haften wir für irgendwelche Verluste oder Schäden 
(einschließlich, ohne Einschränkung, indirekte oder Folgeschäden, oder jede Verluste oder Schäden, die 
sich aus entgangenem Gewinn), die aus oder im Zusammenhang mit der Nutzung dieser sein 
Informationen und / oder die Verwendung, Handhabung, Verarbeitung oder Lagerung des Produkts. 
Konsultieren Sie immer die Sicherheitsdatenblätter und Produktetikett für weitere Informationen über die 
Sicherheit.

 Vollständiger Wortlaut der H- und EUH-Sätze:

Acute Tox. 3 (Oral) Akute Toxizität (oral), Kategorie 3

Aquatic Acute 1 Akut gewässergefährdend, Kategorie 1

Aquatic Chronic 1 Chronisch gewässergefährdend, Kategorie 1

Aquatic Chronic 2 Chronisch gewässergefährdend, Kategorie 2

Eye Dam. 1 Schwere Augenschädigung/Augenreizung, Kategorie 1

Met. Corr. 1 Korrosiv gegenüber Metallen, Kategorie 1

Skin Corr. 1A Verätzung/Reizung der Haut, Kategorie 1A

STOT RE 2 Spezifische Zielorgan-Toxizität (wiederholte Exposition), Kategorie 2

H290 Kann gegenüber Metallen korrosiv sein.

H301 Giftig bei Verschlucken.

H314 Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.

H318 Verursacht schwere Augenschäden.

H373 Kann die Organe schädigen bei längerer oder wiederholter Exposition.

H400 Sehr giftig für Wasserorganismen.

H410 Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.

H411 Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

SDSCLP3
Diese Informationen basieren auf unserem aktuellen Wissen und sollen das Produkt nur im Hinblick auf Gesundheit, Sicherheit  und 
Umweltbedingungen beschreiben. Sie darf also nicht als eine Garantie für irgendeine spezifische Eigenschaft des Produkts ausgelegt werden.


